
 

 

 
Das Projekt „Informationsstelle Fachkräftegewinnung und -sicherung – IFS“ wird im Rahmen des Förderprogramms IQ - Integration durch Qualifizierung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds 
Plus (ESF Plus) gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit. 
   

 
 

 
 

Das Projekt Informationsstelle Fachkräftegewinnung und -sicherung – IFS wird zusätzlich finanziert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, die das Abgeordnetenhaus Berlin beschlossen hat. 
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EU/EWR Fahrerlaubnis der 
Klasse C liegt vor

Sprachzertifikat B1 
vorhanden

EU/EWR Fahrerlaubnis liegt 
nicht vor

Teilnahme an 
berufsbegleitender 

Qualifizierungsmaßnahme 
erforderlich

Erstellt von TBB; Stand: Nov. 2023 

Berufskraftfahrer*innen ohne formale Berufsqualifikation, Drittstaatsangehörige 
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Beschleunigte Grundqualifikation: 
✓ Schulung 140 UE 
✓ 90 min. theoretische Prüfung 

bei der IHK 
✓ B1 Sprachzertifikat 

Möglicher Aufenthaltstitel: 
▪ § 19 C AufenthG. 

*Nach 3 Jahre: Niederlassungserlaubnis nach § 9 
AufenthG. 
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